
4 Satzung
über die Erhebung Von Beiträgen nach 5 8 KAG NRW

für straßenbauliche Maßnahmen111 der Straße

Schelpmilser Weg (Seitenarm) von Krampenweg bis Ausbauende (Wendehammer)

Aufgrund der 55 7 und 41 Abs.1 Satz 2 Buchstabe 1 der Gemeindeordnung für das Land NRW 111
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Artike1 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916)

sowie des 5 8 des Kommuna!abgabehgesetzes für das Land NRW vom 21. Oktober 1969 (GV.

NRW. 8.712), zu1etzt geändert durch Artikel1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW.
8 1029)

und des 5 3 Abs.13 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach @ 8 KAG NRW für
straßenbauliche Maßnahmen de1r Stadt B1elefeid vom 16. August 1988 in der Fassung der 1.
Änderungssatzung vom 30. Juli 2010 '

hat der Rat der Stadt Bielefeld in seiner Sitzung am 23.09.2021
101gende Satzung beechlossen:

11—
Die Stadt Bie1efe1d erhebt für den Aufwand, der ihr infolge der im Jahre 2017 durchgeführten
Bauarbeiten 111 der Straße Schelpmi1ser Weg (Seitenarm) von KrampenWeg bis Ausbäu'ende
(Wendehammer) entstanden ist, Beiträge nach Maßgabe der Satzung über die Erhebung von

Beiträgen nach @ 8 KAG NRW für straßenb’auliche Maßnahmen der Stadt Bielefeld vom 16.
August 1988 in der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 30. 11111 2010.

Abweichend von 5 3 Abs. 3 Nr. 1 der Satzung über die Erhebung-von Beiträgen nach 5 8 KAG
NRW f1_'1r straßenbauiiche Maßnahmen der Stadt Bielefe1d vom 16. August 1988 in der Fassung
der 1. Anderungssatzung vom 30 Jul1 2010 wird der Ante11 der Bätragspflichtigen

für die Te11einrichtung Beleuchtung 1311140 v. H.

festgesetzt.

& 2

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 19.12.2017 in Kraft.

Die vorsteher1de Satzuhg w1rd hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ver1etzung von Verfahrens— oder Formvorschrifien der
Gemeindeordnung bei Zustandekommen dieser Satzung nach Abiauf _e1nes Jahres seit dieser

Bekanntmachung nicht mehr geitend gemacht werden kann Dies g111 nicht wenn 1

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fe1111 oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
. nicht durchgeführt wurde
13) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentl1ch bekannt gemacht worden 131,
c) der Oberbürgerme1ster den Retsbesch1uss vorher beanstandet hat oder '

d) der Form- oder Verfahrensmangei gegenüberder Stadt Bielefeld vorher gerügt und dabei
die verletzte Rechtsverschrift und die Tatsache bezeichnet wurde, die den Mangel ergibt.

Bielefe1d, den

Oberbür9ermeister_


